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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1954

Norm

ABGB §1326 B1

Rechtssatz

Ersatz für verminderte Heiratsaussicht im Falle einer Ansteckung mit Geschlechtskrankheit, wenn die Krankheit in

weiteren Kreisen bekannt geworden ist und dadurch die Heiratsaussichten nach den Erfahrungen des täglichen

Lebens stark vermindert werden.
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